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A. Einleitung

Die Verfassungsgerichte der Länder sind Staatsorgane, von deren Wirken 
die breite Öffentlichkeit nur selten Notiz nimmt. Aufgrund verhältnismäßig 
niedriger Eingangszahlen,1 dem wirkmächtigen „großen Bruder“ in Karlsruhe 
und der Einbettung in das föderale Gepräge der Bundesrepublik erscheint dies 
nicht übermäßig überraschend. Auch wenn gerade in jüngster Zeit nicht zu-
letzt gesellschaftspolitisch aufgeladene Verfahren2 die Sichtbarkeit der Lan-
desverfassungsgerichte gesteigert haben dürften, führen diese in der öffentli-
chen Wahrnehmung nach wie vor ein Schattendasein.3

Parallel schenkte auch die rechtswissenschaftliche Literatur den Landesver-
fassungsgerichten lange Zeit eher geringe Beachtung. Zwar hat sich dies ab 
den 1980er Jahren allmählich geändert.4 Gleichwohl sind auch heute noch 
beträchtliche Betrachtungslücken zu konstatieren. 

So fehlt es vor allem an Studien, die jenseits der Beschäftigung mit einem 
einzelnen Landesverfassungsgericht einen landesübergreifenden Untersu-
chungsansatz verfolgen. Und das, was sich gegenwärtig an landesübergreifen-
den Abhandlungen finden lässt, ist in aller Regel entweder als bloßer Teilbe-
reich einer weiter gefassten Themenstellung von begrenzter wissenschaftli-

1 Zwischen 1990 und 2020 sind im Durchschnitt ca. 46 Verfahrenseingänge pro 
Jahr bei den Landesverfassungsgerichten zu verzeichnen gewesen. Vgl. Werner Reut-
ter, Landesverfassungsgerichtsbarkeit, 1. Auflage, Stuttgart 2022, S. 108, 109.

2 Siehe etwa Paritätsgesetz zu den Landtagswahlen in Thüringen und Brandenburg 
oder in Bayern die Verfahren hinsichtlich der Novellierung des Polizeiaufgabengeset-
zes und der Wiedereinführung der Bayerischen Grenzpolizei. Und auch die Verfahren 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben die Landesverfassungsgerichte 
seit 2020 in größerem Umfang gefordert: zur Frage der Verfassungsmäßigkeit nächtli-
cher Ausgangssperren – vgl. Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 17. Dezember 2020, Az: Vf. 110-VII-20 – oder zur Zulässigkeit des „Corona 
Sondervermögens“ neben dem regulären Landeshaushalt – vgl. Urteil des Hessischen 
Staatsgerichtshofs vom 27. Oktober 2021, P. St. 2783, P. St. 2827.

3 Dies bereits im Jahr 1983 feststellend: Klaus Stern, Einführung, in: Starck/Stern 
(Hrsg.), Landesverfassungsgerichtsbarkeit Teilband I, 1. Auflage, Baden-Baden 1983, 
S. 2, 3.

4 Hierbei sind hervorzuheben: Der von Christian Strack zusammen mit Klaus Stern 
herausgegebene dreiteilige Sammelband „Landesverfassungsgerichtsbarkeit“ von 
1983 und jüngst der von Werner Reutter herausgegebenem Sammelband „Verfassungs-
gerichtsbarkeit in den Bundesländern“ aus dem Jahr 2020.
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cher Tiefe oder beschäftigt sich isoliert und höchst spezifisch5 mit Einzelas-
pekten. 

Zu den Bereichen, die bisher nur unzureichend ausgeleuchtet sind, gehört 
auch die historische Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder 
seit 1918, zumal bereits zu Zeiten der Weimarer Republik mehr als die Hälfte 
der Länder des Deutschen Reiches über eigene Staatsgerichtshöfe verfügten.6

Damit liegt die Frage nahe, welche Bedeutung der historischen Landes-
staatsgerichtsbarkeit für die gegenwärtigen Landesverfassungsgerichte zu-
kommt. Ist es etwa zutreffend, die alten Staatsgerichtshöfe als „Vorgängerge-
richte“ der heutigen Landesverfassungsgerichte zu bezeichnen, in deren Tra-
ditionslinie sie sich Verfassungsgerichte bewegen? Dienten die alten Staatsge-
richtshöfe den Vätern und Müttern der Landesverfassungen nach 1945 als 
wesentlicher Anknüpfungspunkt und als Beispiel für die Konzeption der 
neuen Verfassungsgerichte? Oder verfolgten man nach dem Scheitern Wei-
mars und den Schreckensjahren des Nationalsozialismus in puncto Verfas-
sungsgerichtsbarkeit stattdessen die Devise „Alles Neu“?

Ausgehend von diesem Spannungsbogen will die nachstehende Abhand-
lung einen Beitrag zur näheren Bestimmung des Verhältnisses zwischen der 
gegenwärtigen Landesverfassungsgerichtsbarkeit und deren historischen Vor-
bildern leisten. 

5 Beispielsweise mit Blick auf die Richterschaft: Peter Rütters, Zwischen Kontinu-
ität und Neubeginn: Richter ausgewählter Landesverfassungsgerichte in den Nach-
kriegsjahrzehnten, in: Reutter (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Bundesländern, 
Wiesbaden 2020, S. 101 – 154 (für Bremen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen); hinsichtlich der Kompetenzfelder: Wolfgang Heyde, Überblick über 
die Verfahren vor den Landesverfassungsgerichten mit Tabellen über die Häufigkeit 
der Verfahren, in: Starck/Stern (Hrsg.), Landesverfassungsgerichtsbarkeit, Teilband II, 
1. Auflage, Baden-Baden 1983, S. 1 – 15.

6 Auch wenn diese sich teils merklich voneinander unterschieden, so dass der Prä-
sident des Reichsgerichts Walter Simons der Staatsgerichtsbarkeit im Deutschen Reich 
einen „buntscheckigen Charakter“ attestierte. Vgl. Walter Simons, Zum Geleit, in: 
Lammers/Simons (Hrsg.), Die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes für das Deut-
sche Reich auf Grund von Art. 13 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung, Band I, 
Berlin 1929, S. 11.



B. Methodik

I. Zur Auswahl der betrachteten Länder

Das gegenständliche Vorhaben beschäftigt sich mit der Entwicklung ausge-
wählter Landesverfassungsgerichte. Dabei ist die Wahl auf die Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen und Thüringen gefallen.

Auf den ersten Blick scheint damit nur ein eher schmaler Länderkanon in 
den Blick genommen zu werden. Eine genauere Betrachtung ergibt hingegen 
ein anderes Bild. Die vorgenommene Auswahl ist aus methodischen Gründen 
weitgehend vorgeprägt. Um die Entwicklung von Weimarer Landesstaatsge-
richtshöfen hin zu den gegenwärtigen Landesverfassungsgerichten in den 
einzelnen Ländern nachzeichnen und untersuchen zu können, ist nämlich 
einmal erforderlich, dass ein heutiges Land auf eine als „Vorgängerland“ ein-
zuordnende Gebietskörperschaft verweisen kann. Und darüber hinaus muss 
dieses historische Vorgängerland auch über einen eigenen Staatsgerichtshof 
verfügt haben, um diesen mit dem heutigen Landesverfassungsgericht verglei-
chen zu können. Nur wenn diese beiden Vorbedingungen bejaht werden kön-
nen, kommt ein Land mit seiner Verfassungsgerichtsbarkeit als tauglicher 
Untersuchungsgegenstand überhaupt in Betracht. 

Mit Blick auf die erste Vorbedingung entfallen bereits alle heutigen nord-, 
west- und mitteldeutschen Flächenländer. Große Landesteile, die man heute 
als nord-, west- oder ostdeutsch bezeichnet, waren in der Weimarer Republik 
Teile des Freistaats Preußen, dessen Territorium ca. 2/3 der Fläche des Deut-
schen Reiches bedeckte. Die Länder Berlin, Brandenburg, Niedersachen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Hol-
stein scheiden somit aus. Darüber hinaus entfallen umgekehrt eine Reihe von 
Ländern, deren Eigenstaatlichkeit zusammen mit der Weimarer Republik un-
widerruflich untergegangen ist. Dazu zählen beispielsweise die Freistaaten 
Lippe, Oldenburg oder Braunschweig.1 

1 Daneben scheiden ebenfalls aus: Der Freistaat Anhalt, die Freie und Hansestadt 
Lübeck und der Freistaat Schaumburg-Lippe. Das Saargebiet, das bis 1935 als Man-
datsgebiet unter der Verwaltung des Völkerbundes stand, ist als Untersuchungsgegen-
stand ungeachtet der Territorialfrage ebenfalls nicht geeignet.




